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Jugendhilfeausschuss 03.06.2003 

Betreff: 

Anerkennung des Siegerländer Heimat- und Geschichtsvereins e.V. als 
Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Siegen nimmt die Aufnahme des Siegerländer 
Heimat- und Geschichtsvereins in das Anerkennungsregister der Stadt Siegen zur 
Kenntnis.
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 

Der Jugendwohlfahrtsausschuss der Stadt Siegen hat am 28.06.1988 beschlossen, Jugend-
gruppen und Vereine, die einem Verband angehören, der auf Landesebene tätig und dort als 
Träger der freien Jugendhilfe anerkannt ist, nicht mehr zusätzlich einem förmlichen Anerken-
nungsverfahren durch die Kommune zu unterziehen. Der JHA hat diese Beschlusslage ü-
bernommen.  
Solche Antragsteller werden seitdem vor Ort durch das Jugendamt nach den für eine Aner-
kennung erforderlichen Kriterien überprüft und erhalten bei entsprechender Qualifikation die 
Aufnahme in das Annerkennungsregister der Stadt Siegen. Die Jugendabteilung des Sieger-
länder Heimat- und Geschichtsvereins ist zur Zeit noch im Aufbau begriffen. Nach Angaben 
der verantwortlichen Jugendleiterin nehmen bereits heute mehrere Kinder und Jugendliche 
an verschiedenen Vereinsaktivitäten teil. Die Jugendarbeit soll nunmehr durch die Gründung 
der Jugendabteilung, die Änderung der Vereinssatzung und die Verabschiedung einer Ju-
gendordnung auf eine neue, eigenständige Basis gestellt werden. 
Die entsprechenden Beschlussvorlagen sind bereits formuliert und werden bei nächster Ge-
legenheit durch die Mitgliederversammlung des Vereins verabschiedet.  
Der Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein ist Mitglied im Westfälischen Heimat-
bund, der auf Landesebene als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt ist und erfüllt somit 
die  
o. g. Voraussetzungen für eine Anerkennung im vereinfachten Verfahren



   

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
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Horst Fischer 
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